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Kapitel 8
Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher
(Einführung)

8.1 Differenzierbarkeit

Satz 8.8 (Kettenregel ) 8/1/32

Es sei g : IRn → IRm und f : IRm → IRk
(also f ◦ g : IRn → IRk).

Ist g in c̄ und f in g(c̄) differenzierbar, dann ist f ◦ g in c̄ differenzierbar,
und es ist (f ◦ g)′(c̄) = f ′(g(c̄)) · g′(c̄).
(Das Produkt der

”
inneren“ und der

”
äußeren“ Ableitung ist ein Produkt von Matritzen.)

Beweis. Die grundlegende Beweisidee ist die gleiche wie im vorhergehenden Satz. Da 8/1/33

der technische Aufwand jedoch wesentlich größer ist, kann hier nur auf die Literatur
verwiesen werden. (vgl. z.B. Literaturangabe [4], Teil II, Seite 217)


